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Index

32/06 Verkehrsteuern

Norm

ErbStG §3 Abs1 Z3;

Rechtssatz

Die Steuerp5icht wird bei Verträgen zugunsten Dritter auch nicht dadurch ausgeschlossen, dass der Dritte ein

p5ichtteilsberechtigter Abkömmling dieses Vertragsteiles ist, der sich die Leistung an den Dritten ausbedungen hat

(vgl. Fellner, Gebühren und Verkehrsteuern, Band III, Rz 30b zu § 3).Die Steuerp5icht wird bei Verträgen zugunsten

Dritter auch nicht dadurch ausgeschlossen, dass der Dritte ein p5ichtteilsberechtigter Abkömmling dieses

Vertragsteiles ist, der sich die Leistung an den Dritten ausbedungen hat vergleiche Fellner, Gebühren und

Verkehrsteuern, Band römisch drei, Rz 30b zu Paragraph 3,).
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